
BayPVG: Art. 49 Ordentliche und außerordentliche Personalversammlung

Art. 49  Ordentliche und außerordentliche Personalversammlung 
 
(1) Der Personalrat hat einmal in jedem Kalenderhalbjahr in einer Personalversammlung einen 
Tätigkeitsbericht zu erstatten.

(2) Der Personalrat ist berechtigt und auf Wunsch des Leiters der Dienststelle oder eines Viertels der 
wahlberechtigten Beschäftigten verpflichtet, eine Personalversammlung einzuberufen und den Gegenstand, 
dessen Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen.


